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§ 101 WStV § 101
 WStV - Wiener Stadtverfassung

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 11.12.2022

(1) Die Gemeinderatsausschüsse haben sich genau an die Ansätze des Voranschlages zu halten. Ergibt sich dennoch

bei einer Mittelverwendungspost eine unvermeidbare Überschreitung des Ansatzes und ist dafür nicht durch einen

Beschluss des Gemeinderates über zulässige Deckungsfähigkeiten Vorsorge getro en worden, so ist vor der

Beschlussfassung die Zustimmung des amtsführenden Stadtrates für die Finanzverwaltung einzuholen, der hierüber

dem Finanzausschuss und dem Stadtsenat und, soweit die Überschreitungen den Wert nach § 88 Abs. 1 lit. e

übersteigen, auch dem Gemeinderat periodisch Bericht zu erstatten hat.

(2) Ist eine Mittelverwendung im Voranschlag überhaupt nicht vorgesehen, so ist die Zustimmung des Stadtsenates

oder auch des Gemeinderates (§ 97 lit. d und § 88 Abs. 1 lit. n) einzuholen. Bei Gefahr im Verzug darf eine solche

Mittelverwendung, sofern sie das Zwanzigfache des Wertes nach § 88 Abs. 1 lit. e nicht übersteigt, mit Zustimmung des

Finanzausschusses vollzogen werden; die Genehmigung des Stadtsenates oder auch des Gemeinderates ist

nachträglich einzuholen.

In Kraft seit 01.01.2018 bis 31.12.9999

 2024 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at

file:///
https://www.jusline.at/gesetz/wstv/paragraf/88
https://www.jusline.at/gesetz/wstv/paragraf/97
https://www.jusline.at/gesetz/wstv/paragraf/88
https://www.jusline.at/gesetz/wstv/paragraf/88
file:///

	§ 101 WStV § 101
	WStV - Wiener Stadtverfassung


